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Die Technischen Regeln f�r Arbeitsst�tten (ASR) geben den Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse f�r das Einrichten und Betreiben von Arbeitsst�tten
wieder.

Sie werden vom Ausschuss f�r Arbeitsst�tten ermittelt bzw. angepasst und
vom Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Minis-
terialblatt bekannt gegeben.

Diese ASR A3.4 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anfor-
derungen der Verordnung �ber Arbeitsst�tten. Bei Einhaltung der Technischen
Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechen-
den Anforderungen der Verordnung erf�llt sind. W�hlt der Arbeitgeber eine
andere L�sung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den glei-
chen Gesundheitsschutz f�r die Besch�ftigten erreichen.

Die vorliegende Technische Regel beruht auf der BGR 131, Teil 2 „Leitfaden
zur Planung und zum Betrieb der Beleuchtung“ des Fachausschusses „Einwir-
kungen und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren“ der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV). Der Ausschuss f�r Arbeitsst�tten hat die
grundlegenden Inhalte der BGR 131, Teil 2 in Anwendung des Kooperations-
modells (BArbBl. 6/2003 S. 48) als ASR in sein Regelwerk �bernommen.
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1 Zielstellung

(1) Diese Arbeitsst�ttenregel konkretisiert die Anforderungen an das Einrich-
ten und Betreiben der Beleuchtung von Arbeitsst�tten in § 3a Abs. 1 sowie ins-
besondere im Punkt 3.4 Abs. 1 und 2 des Anhanges der Arbeitsst�ttenverord-
nung. Weiterhin konkretisiert diese Arbeitsst�ttenregel die Anforderungen im
Punkt 3.5 Abs. 2 des Anhanges der Arbeitsst�ttenverordnung bez�glich des
Blendschutzes bei Sonneneinstrahlung.

(2) Die Festlegungen dieser ASR zur Beleuchtung dienen der Sicherheit und
dem Gesundheitsschutz der Besch�ftigten am Arbeitplatz und beschreiben f�r
ausgew�hlte T�tigkeiten die erforderliche Beleuchtung zur gesundheitsgerech-
ten Erledigung der Sehaufgaben. Der Einfluss des Tageslichts am Arbeitsplatz
wird soweit ber�cksichtigt, wie dies f�r die Gesundheit und Sicherheit der Be-
sch�ftigten erforderlich ist.

Hinweis:

Die Anforderungen dieser ASR weichen in Einzelf�llen von Normen, insbesondere
von DIN EN 12464-1:2003 Beleuchtung von Arbeitsst�tten – Teil 1: Arbeitsst�t-
ten in Innenr�umen sowie DIN EN 12464-2:2007 – Teil 2: Beleuchtung im Freien
ab. Die DIN EN 12464 Teil 1 und 2 legen Planungsgrundlagen f�r Beleuchtungs-
anlagen fest, ber�cksichtigen aber nicht die Anforderungen, die an Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Besch�ftigten bei der Arbeit zu stellen sind.

2 Anwendungsbereich

(1) Diese ASR findet Anwendung auf die nat�rliche und k�nstliche Beleuch-
tung von Arbeitsst�tten in Geb�uden und fliegenden Bauten oder im Freien,
soweit dem betriebstechnische Gr�nde nicht entgegenstehen, z. B. in R�umen
mit Fotolaboren und in Gastr�umen. Betriebstechnische Besonderheiten k�n-
nen die Nichtanwendung bestimmter Anforderungen dieser ASR begr�nden.
In solchen F�llen ist im Rahmen der Gef�hrdungsbeurteilung vom Arbeitgeber
zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz der Besch�ftigten durchgef�hrt werden m�ssen.

(2) Anforderungen zum Schutz vor der thermischen Belastung durch Sonnen-
einstrahlung siehe ASR A3.5 „Raumtemperatur“.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Der Bereich des Arbeitsplatzes setzt sich zusammen aus
– den Arbeitsfl�chen,
– den Bewegungsfl�chen und
– allen dem unmittelbaren Fortgang der Arbeit dienenden Stellfl�chen.
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3.2 Umgebungsbereich ist ein r�umlicher Bereich, der sich direkt an einen
Bereich oder mehrere Bereiche von Arbeitspl�tzen anschließt oder durch die
Raumw�nde oder Verkehrswege begrenzt wird.

3.3 Arbeitsfl�che ist eine Fl�che in Arbeitsh�he, auf der die eigentliche Ar-
beitsaufgabe verrichtet wird.

3.4 Bewegungsfl�chen sind zusammenh�ngende unverstellte Bodenfl�chen
am Arbeitsplatz, die mindestens erforderlich sind, um den Besch�ftigten bei
ihrer T�tigkeit wechselnde Arbeitshaltungen sowie Ausgleichsbewegungen zu
erm�glichen.

3.5 Eine Teilfl�che ist eine Fl�che mit h�heren Sehanforderungen, z. B.
Lesen, Schreiben, Messen, Kontrollieren und Betrachten von Fertigungspro-
zessen, innerhalb einer Arbeitsfl�che.

3.6 Die Beleuchtungsst�rke E ist ein Maß f�r das auf eine Fl�che auftreffen-
de Licht. Die Beleuchtungsst�rke wird in Lux (lx) gemessen.

3.7 Die mittlere Beleuchtungsst�rke E ist die �ber eine Fl�che gemittelte Be-
leuchtungsst�rke.

3.8 Der Mindestwert der Beleuchtungsst�rke (siehe Anh�nge 1 und 2) Ēm
ist der Wert, unter den die mittlere Beleuchtungsst�rke auf einer bestimmten
Fl�che nicht sinken darf.

3.9 Die horizontale Beleuchtungsst�rke Eh ist die Beleuchtungsst�rke auf
einer horizontalen Fl�che, z. B. auf einer Arbeitsfl�che.

3.10 Die vertikale Beleuchtungsst�rke Ev ist die Beleuchtungsst�rke auf
einer vertikalen Fl�che.

3.11 Der Tageslichtquotient D ist das Verh�ltnis der Beleuchtungsst�rke an
einem Punkt im Innenraum Ep zur Beleuchtungsst�rke im Freien ohne Verbau-
ung Ea bei bedecktem Himmel.

D = Ep/Ea x 100 %

3.12 Unter Blendung versteht man St�rungen durch zu hohe Leuchtdichten
oder zu große Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld. Sie entsteht z. B.
durch
– schlecht abgeschirmte und zu helle Lichtquellen (Direktblendung) oder
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– st�rende Spiegelungen von hellen Lichtquellen auf Arbeitsmitteln, auf
gl�nzenden Oberfl�chen, z. B. auf Bildschirmen, blanken Werkst�cken oder
gl�nzenden Maschinenteilen (Reflexblendung).

3.13 Die Farbwiedergabe ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbein-
druck, den ein Mensch von einem Objekt hat, das mit dieser Lichtquelle be-
leuchtet wird. Der Farbwiedergabeindex Ra ist eine dimensionslose Kennzahl
von 0 bis 100, mit der die Farbwiedergabeeigenschaften der Lampen klassi-
fiziert wird. Je h�her der Wert, je besser ist die Farbwiedergabe.

4 Beleuchtung mit Tageslicht

4.1 Ausreichendes Tageslicht

(1) Die Arbeitsst�tten m�ssen m�glichst ausreichend Tageslicht erhalten. Eine
Beleuchtung mit Tageslicht ist der Beleuchtung mit ausschließlich k�nstlichem
Licht vorzuziehen. Helle W�nde und Decken unterst�tzen die Nutzung des
Tageslichts. Tageslicht weist G�temerkmale (z. B. die Dynamik, die Farbe, die
Richtung, die Menge des Lichts) auf, die in ihrer Gesamtheit von k�nstlicher
Beleuchtung nicht zu erreichen sind. Tageslicht hat im Allgemeinen eine posi-
tive Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlempfinden des Menschen.

(2) Tageslicht kann durch Fenster, Dachoberlichter und lichtdurchl�ssige Bau-
teile in Geb�ude gelangen, wobei Fenster zus�tzlich eine Sichtverbindung
nach außen erm�glichen. Eine gleichm�ßige Lichtverteilung kann mit Dach-
oberlichtern erreicht werden, wenn der Abstand der Dachoberlichter vonein-
ander nicht gr�ßer ist als die lichte Raumh�he.

(3) Die Anforderung nach ausreichendem Tageslicht wird erf�llt, wenn in
Arbeitsr�umen
– am Arbeitplatz ein Tageslichtquotient gr�ßer als 2 %, bei Dachoberlichtern

gr�ßer als 4 % erreicht wird oder
– mindestens ein Verh�ltnis von lichtdurchl�ssiger Fenster-, T�r- oder Wand-

fl�che bzw. Oberlichtfl�che zur Raumgrundfl�che von mindestens 1:10
(entspricht ca. 1:8 Rohbaumaße), eingehalten ist. Die Einrichtung fenster-
naher Arbeitspl�tze ist zu bevorzugen.

Die Anforderungen gelten auch f�r Aufenthaltsbereiche in Pausenr�umen.
Wenn die Forderung nach ausreichendem Tageslicht in bestehenden Arbeits-
st�tten oder auf Grund spezifischer betriebstechnischer Anforderungen nicht
einzuhalten ist, sind im Rahmen der Gef�hrdungsbeurteilung andere Maßnah-
men zur Gew�hrleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes erfor-
derlich. Eine andere Maßnahme besteht in der Einrichtung und Nutzung von
Pausenr�umen mit hohem Tageslichteinfall in Verbindung mit einer geeigne-
ten Pausengestaltung.
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Abb. 1: Beispiel f�r die Tageslichtversorgung in Abh�ngigkeit von der
Raumh�he, der Gr�ße und Anordnung des Fensters

(4) F�r die Beleuchtung von Arbeitspl�tzen mit Tageslicht sind in Fenstern
und Dachoberlichtern Verglasungsmaterialien zu verwenden, die zu einer
m�glichst geringen Ver�nderung des Farbeindrucks f�hren.

4.2 Maßnahmen zur Begrenzung der Blendung

St�rende Blendung durch Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden oder – wenn
dies nicht m�glich ist – zu minimieren. Zur Begrenzung st�render Blendungen
oder Reflexionen k�nnen z. B. Jalousien, Rollos und Lamellenstores dienen.
Bei Dachoberlichtern k�nnen dies z. B. lichtstreuende Materialien oder Vergla-
sungen mit integrierten Lamellenrastern sein.

Die Anforderungen aus der ASR A3.5 „Raumtemperatur“ bez�glich �berm�-
ßiger Sonneneinstrahlung (siehe Punkt 4.3 sowie Tabelle 3 der ASR A3.5) sind
zu beachten.

5 K�nstliche Beleuchtung in Geb�uden

5.1 Allgemeine Anforderungen

Da Tageslicht �rtlich und zeitlich nicht immer in ausreichendem Maße vorhan-
den ist, ist zus�tzlich eine k�nstliche Beleuchtung erforderlich. Die Arbeits-
st�tten m�ssen mit Einrichtungen f�r eine der Sicherheit und dem Gesund-
heitsschutz der Besch�ftigten angemessenen k�nstlichen Beleuchtung ausge-
stattet sein. Eine Verringerung des individuellen Sehverm�gens, z. B. mit
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zunehmendem Alter, kann eine h�here Anforderung an die Beleuchtungs-
qualit�t (z. B. eine h�here Beleuchtungsst�rke und h�here Anforderungen an
die Begrenzung der Blendung) erfordern.

5.2 Beleuchtungsst�rken

(1) Beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsst�tten m�ssen die Mindestwer-
te der Beleuchtungsst�rken des Anhanges 1 eingehalten werden.
Ergibt sich bei der Gef�hrdungsbeurteilung, dass in bestehenden Arbeitsst�t-
ten die Einhaltung der Mindestwerte der Beleuchtungsst�rken nach Anhang 1
mit Aufwendungen verbunden ist, die offensichtlich unverh�ltnism�ßig sind,
so hat der Arbeitgeber die betroffenen Arbeitspl�tze individuell zu beurteilen.
Bei der Gef�hrdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber zu pr�fen, wie durch an-
dere oder erg�nzende Maßnahmen die Sicherheit und der Gesundheitsschutz
der Besch�ftigten in vergleichbarer Weise gesichert werden kann; die erforder-
lichen Maßnahmen hat er durchzuf�hren. Solche Maßnahmen sind z. B. der
Einsatz von effizienteren Leuchtmitteln oder die Verk�rzung von Wartungsin-
tervallen der Beleuchtungseinrichtungen.

(2) F�r Arbeitspl�tze, Arbeitsr�ume und T�tigkeiten, die im Anhang 1 nicht
aufgelistet sind, sind die erforderlichen Werte im Rahmen der Gef�hrdungs-
beurteilung zu ermitteln.

(3) An keiner Stelle im Bereich des Arbeitsplatzes darf das 0,6-fache der mitt-
leren Beleuchtungsst�rke unterschritten werden. Der niedrigste Wert darf
nicht im Bereich der Hauptsehaufgabe liegen.

(4) Die Beleuchtung kann als raumbezogene Beleuchtung oder auf den Bereich
des Arbeitsplatzes bezogene Beleuchtung ausgef�hrt werden. Die im An-
hang 1 angegebenen Mindestwerte der Beleuchtungsst�rke m�ssen erreicht
werden.
Die Anwendung einer raumbezogenen Beleuchtung kann gegeben sein, wenn
– Arbeitspl�tze in der Planungsphase �rtlich nicht zugeordnet werden k�n-

nen,
– eine flexible Anordnung der Arbeitspl�tze vorgesehen ist.
Bei den genannten Anwendungsf�llen f�r die raumbezogene Beleuchtung ist
es m�glich in der Grundausstattung den gesamten Raum mit dem Mindest-
wert der Beleuchtungsst�rke f�r den Umgebungsbereich entsprechend der
sp�teren Nutzung zu beleuchten. In diesen F�llen ist durch zus�tzliche Be-
leuchtung, z. B. mobile Beleuchtungssysteme, die Mindestbeleuchtungsst�rke
f�r den Bereich des Arbeitsplatzes sicherzustellen.
Die Anwendung einer auf den Bereich des Arbeitsplatzes bezogenen Beleuch-
tung kann gegeben sein, wenn
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– die Anordnung der Arbeitspl�tze und deren Umgebungsbereiche bekannt
sind,

– verschiedene Arbeitspl�tze – auch innerhalb eines Raumes – unterschied-
liche Beleuchtungsbedingungen erfordern.

(5) Die mittlere Beleuchtungsst�rke im Umgebungsbereich eines Arbeitsplat-
zes mit 300 lx Beleuchtungsst�rke muss mindestens 200 lx betragen. Bei
Arbeitspl�tzen, die mit 500 lx oder mehr zu beleuchten sind, muss die mittlere
Beleuchtungsst�rke im Umgebungsbereich mindestens 300 lx betragen. Be-
leuchtungsst�rken �ber 500 lx im Bereich des Arbeitsplatzes k�nnen eine
h�here mittlere Beleuchtungsst�rke im Umgebungsbereich erfordern. Die mi-
nimale Beleuchtungsst�rke im Umgebungsbereich darf das 0,5-fache der mitt-
leren Beleuchtungsst�rke des Umgebungsbereichs nicht unterschreiten.

(6) Bei Mindestwerten der Beleuchtungsst�rke �ber 500 lx nach Anhang 1 ist
es zul�ssig, diese nicht am gesamten Arbeitsplatz, sondern nur auf den f�r die
Sehaufgabe relevanten Teilfl�chen zu erreichen. Dies kann zum Beispiel durch
zus�tzliche Arbeitsplatzleuchten geschehen. Die mittlere Beleuchtungsst�rke
im Bereich des Arbeitsplatzes darf bei teilfl�chenbezogener Beleuchtung 500
lx nicht unterschreiten. An keiner Stelle im Bereich des Arbeitsplatzes darf ein
Einzelwert der Beleuchtungsst�rke 300 lx unterschreiten.
Die Anwendung einer teilfl�chenbezogenen Beleuchtung kann gegeben sein,
wenn
– besondere Sehaufgaben (wenig Kontraste, Notwendigkeit zur Erkennung

von Oberfl�chenstrukturen, Arbeiten mit kleinen Teilen, kurze Betrach-
tungszeitr�ume) vorliegen,

– eine Anpassung an das individuelle Sehverm�gen der Besch�ftigten er-
folgt.
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Abb. 2: Prinzipskizze zur Aufteilung einer Arbeitsst�tte in zu beleuchten-
de Bereiche (Apl = Bereich des Arbeitsplatzes, TF = Teilfl�che, UB
= Umgebungsbereich)

(7) Die mittlere vertikale Beleuchtungsst�rke muss der Seh- und Arbeitsauf-
gabe angemessen sein. Sie muss den im Anhang 1 angegebenen Werten ent-
sprechen, soweit hierauf in der Spalte „Bemerkungen“ verwiesen wird. Bei
hellen Raumfl�chen und breit strahlenden Leuchten ist bei Einhalten der hori-
zontalen Beleuchtungsst�rken nach Anhang 1 in der Regel eine ausreichende
vertikale Beleuchtungsst�rke gegeben. Bew�hrt hat sich f�r B�roarbeitspl�tze,
Arbeitspl�tze im Gesundheitsdienst und vergleichbare Arbeitspl�tze (siehe
Anhang 1, Spalte „Bemerkungen“) ein Verh�ltnis von vertikaler Beleuchtungs-
st�rke zu horizontaler Beleuchtungsst�rke von $ 1:3.

5.3 Begrenzung von Blendung

(1) St�rende Blendung oder Reflexionen sind zu minimieren. Blendung, die zu
Unf�llen f�hren kann, muss vermieden werden.
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(2) Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung der Blendung
sind z. B.
– Auswahl geeigneter Leuchtmittel,
– richtige Auswahl und Anordnung der Leuchten,
– Verringerung der Helligkeitsunterschiede zwischen Blendquelle und Um-

feld, z. B. durch helle Decken und W�nde,
– Vermeidung von Reflexionen, z. B. durch entsprechende Oberfl�chengestal-

tung (matte Oberfl�chen).

5.4 Farbwiedergabe

(1) Es m�ssen Lampen mit mindestens einem Farbwiedergabeindex nach An-
hang 1 verwendet werden. Durch die Leuchte darf dieser Farbwiedergabein-
dex nicht unterschritten werden. F�r Arbeitspl�tze, die im Anhang 1 nicht auf-
gelistet sind, sind die erforderlichen Werte im Rahmen der Gef�hrdungsbeur-
teilung zu ermitteln.

(2) Durch Auswahl der Lampen und Leuchten ist sicherzustellen, dass Sicher-
heitszeichen und Sicherheitsfarben als solche erkennbar sind sowie die Signal-
wirkung von selbstleuchtenden Sicherheitszeichen nicht beeintr�chtigt wird.
Werden Lampen mit einem Farbwiedergabeindex Ra , 40 verwendet, muss
durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass Sicherheitsfarben er-
kennbar bleiben (z. B. durch Hinterleuchtung oder Anstrahlung).

5.5 Flimmern oder Pulsation

Flimmern oder Pulsation d�rfen nicht zu Unfallgefahren (z. B. durch strobo-
skopischen Effekt) oder Erm�dungen f�hren. Dies kann z. B. durch den Ein-
satz von elektronischen Vorschaltger�ten oder durch Drei-Phasen-Schaltung
verhindert werden.

5.6 Schatten

Schatten erm�glicht die r�umliche Wahrnehmung. Durch angemessene Schat-
tigkeit k�nnen Gegenst�nde in ihrer Form und Oberfl�chenstruktur leichter er-
kannt werden. Schatten, die Gefahrenquellen �berdecken, d�rfen nicht zu Un-
fallgefahren f�hren. Sie k�nnen z. B. durch Anordnung mehrerer Leuchten,
die aus verschiedenen Richtungen Licht abgeben, minimiert werden.
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6 K�nstliche Beleuchtung im Freien

6.1 Beleuchtungsst�rken

(1) Beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsst�tten im Freien m�ssen die
Mindestwerte der Beleuchtungsst�rken im Anhang 2 des Anhanges eingehal-
ten werden.
Ergibt sich bei der Gef�hrdungsbeurteilung, dass in bestehenden Arbeitsst�t-
ten die Einhaltung der Mindestwerte der Beleuchtungsst�rken nach Anhang 2
mit Aufwendungen verbunden ist, die offensichtlich unverh�ltnism�ßig sind,
so hat der Arbeitgeber die betroffenen Arbeitspl�tze individuell zu beurteilen.
Bei der Gef�hrdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber zu pr�fen, wie durch an-
dere oder erg�nzende Maßnahmen die Sicherheit und der Gesundheitsschutz
der Besch�ftigten in vergleichbarer Weise gesichert werden kann; die erforder-
lichen Maßnahmen hat er durchzuf�hren. Solche Maßnahmen sind z. B. der
Einsatz von effizienteren Leuchtmitteln oder die Verk�rzung von Wartungsin-
tervallen der Beleuchtungseinrichtungen.

(2) Werden an ortsfesten Arbeitspl�tzen T�tigkeiten verrichtet, die den T�tig-
keiten in R�umen entsprechen, so sind diese mit den in Innenr�umen gefor-
derten Beleuchtungsst�rken, entsprechend Anhang 1 zu beleuchten.

6.2 Begrenzung von Blendung

(1) St�rende Blendung oder Reflexionen sind zu minimieren. Blendung, die zu
Unf�llen f�hren kann, muss vermieden werden.

(2) Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Begrenzung der Blendung
sind z. B.
– Auswahl geeigneter Leuchtmittel,
– richtige Auswahl und Anordnung der Leuchten,
– Vermeidung von Reflexionen, z. B. durch entsprechende Oberfl�chengestal-

tung (matte Oberfl�chen).

(3) Beleuchtungsanlagen im Bereich von Verkehrsanlagen, z. B. f�r Gleisan-
lagen oder im Bereich von Schifffahrt, m�ssen so angebracht sein, dass eine
Blendung vermieden wird und so betrieben werden, dass sie nicht mit Signa-
len verwechselt werden k�nnen.

6.3 Farbwiedergabe

(1) Es m�ssen Lampen mit mindestens einem Farbwiedergabeindex nach An-
h�ngen 1 und 2 verwendet werden. Durch die Leuchte darf dieser Farbwieder-
gabeindex nicht unterschritten werden. F�r Arbeitspl�tze, die in den Anh�n-
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gen 1 und 2 nicht aufgelistet sind, sind die erforderlichen Werte im Rahmen
der Gef�hrdungsbeurteilung zu ermitteln.

(2) Durch Auswahl der Lampen und Leuchten ist sicherzustellen, dass Sicher-
heitszeichen und Sicherheitsfarben als solche erkennbar sind sowie die Signal-
wirkung von selbstleuchtenden Sicherheitszeichen nicht beeintr�chtigt wird.
Werden Lampen mit einem Farbwiedergabeindex Ra , 40 verwendet, muss
durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass Sicherheitsfarben er-
kennbar bleiben (z. B. durch Hinterleuchtung oder Anstrahlung).

6.4 Flimmern oder Pulsation

Die Anforderungen des Punktes 5.5 sind analog anzuwenden.

6.5 Schatten

Die Anforderungen des Punktes 5.6 sind analog anzuwenden.

7 Betrieb, Instandhaltung und orientierende Messung

7.1 Betrieb

(1) Beleuchtungsanlagen sind so einzurichten und zu betreiben, dass sie die
Sicherheit und die Gesundheit der Besch�ftigten nicht gef�hrden. Diesbez�g-
lich auftretende M�ngel sind unverz�glich zu beseitigen.
M�ngel k�nnen z. B. sein:
– Ausfall von Leuchtmitteln,
– L�sen von Leuchtenteilen,
– Platzen des Schutzkolbens bei Hochdrucklampen,
– Besch�digung von Leuchtenabdeckungen, die die Schutzart beeintr�chti-

gen,
– Verringerung der Beleuchtungsst�rke, z. B. aufgrund einer Verschmutzung

oder der Alterung von Leuchten oder
– Kontakt mit heißen Oberfl�chen.

(2) Bei Umstellung der Arbeitspl�tze oder �nderungen der Sehaufgabe (z. B.
Umstellung der Produktion oder der T�tigkeit) ist im Rahmen der Gef�hr-
dungsbeurteilung zu pr�fen, ob die Beleuchtungsanlage den ge�nderten Be-
dingungen entspricht oder angepasst werden muss.

7.2 Instandhaltung

(1) Beleuchtungsanlagen sind regelm�ßig dahingehend zu �berpr�fen, ob sie
noch den Anforderungen dieser Arbeitsst�ttenregel entsprechen. Im Laufe der
Zeit unterliegen Beleuchtungsanlagen einer Ver�nderung der lichttechnischen
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Parameter (z. B. Verringerung der Beleuchtungsst�rke) oder sie k�nnen be-
sch�digt werden. Instandhaltungsmaßnahmen sind sp�testens dann erforder-
lich, wenn die Beleuchtungsanlage durch Verschmutzung, Alterung oder Be-
sch�digung die Anforderungen dieser ASR nicht mehr erf�llt oder auf andere
Weise zu einer Gef�hrdung wird. Es ist daf�r zu sorgen, dass sichere Instand-
haltung m�glich ist, insbesondere ist f�r einen sicheren Zugang zu sorgen.

(2) Um die Versorgung mit Tageslicht nicht zu beeintr�chtigen, sind Fenster
und Dachoberlichter regelm�ßig zu reinigen.

7.3 Orientierende Messung

(1) Sofern zur Auswahl oder zur Pr�fung von Beleuchtungseinrichtungen
orientierende Messungen im Betrieb durchgef�hrt werden, sind Beleuchtungs-
st�rkemessger�te zu verwenden, die mindestens der Klasse C gem�ß
DIN 5035 Teil 6, Ausgabe 2006-11 entsprechen.

(2) Die Messungen der k�nstlichen Beleuchtung in R�umen, die auch durch
Tageslicht beleuchtet werden, sollen bei nat�rlicher Dunkelheit durchgef�hrt
werden. Kann Tageslicht bei der Messung nicht ausgeschlossen werden, ist zu-
n�chst bei eingeschalteter und danach bei ausgeschalteter k�nstlicher Beleuch-
tung zu messen. Aus der Differenz der beiden Messungen werden die Werte
der k�nstlichen Beleuchtung ermittelt. Da das Tageslicht stark schwanken
kann, sollten die beiden Messungen bei bedecktem Himmel und unmittelbar
nacheinander durchgef�hrt werden. Die Differenzmessung ist bei tageslicht-
abh�ngig geregelten Beleuchtungsanlagen nicht anwendbar.

(3) Zur Bewertung des Ist-Zustandes sind die Beleuchtungsanlagen im jeweili-
gen Betriebszustand zu messen. Leuchtstofflampen und andere Entladungs-
lampen m�ssen bei der Messung mindestens 100 Betriebsstunden aufweisen.

(4) Die Messpunkte sind auf der Bezugsebene m�glichst gleichm�ßig zu ver-
teilen (siehe Abb. 3).

(5) Der Mindestwert der Beleuchtungsst�rke muss in der Bezugsebene (siehe
Tabelle 1) erreicht werden und wird auch dort gemessen. Ist die H�he oder
Ebene bekannt, in der die Sehaufgabe ausgef�hrt wird, kann die Messung
auch dort durchgef�hrt werden.
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Abb. 3: Beispiel f�r die Verteilung der Messpunkte f�r einen Bereich des
Arbeitsplatzes

Tabelle 1: H�he der Bezugsebenen f�r horizontale Beleuchtungsst�rken Eh
und vertikale Beleuchtungsst�rken Ev

Horizontal Eh

[m �ber dem
Boden]

Vertikal Ev

[m �ber dem
Boden]

�berwiegend stehende T�tigkeiten 0,85 1,60

�berwiegend sitzende T�tigkeiten 0,75 1,20

Verkehrswege z. B. Flure und Trep-
pen

bis 0,20

8 Erg�nzende Anforderungen f�r Baustellen

(1) Auf Baustellen in Geb�uden und im Freien sind Arbeitspl�tze und Ver-
kehrswege mindestens mit den Beleuchtungsst�rken nach Tabelle 2 zu be-
leuchten.

(2) Werden an ortsfesten Arbeitspl�tzen T�tigkeiten verrichtet, die den T�tig-
keiten des Anhanges 1 entsprechen, sind die dort angegebenen Werte anzu-
wenden.
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Tabelle 2: Mindestwerte der Beleuchtungsst�rken auf Baustellen

Arbeitsbereiche, Arbeitspl�tze, T�tigkeiten auf Baustellen lx

Allgemeine Beleuchtung, Verkehrswege 20

Grobe T�tigkeiten, z. B.:
Erdarbeiten, Hilfs- und Lagerarbeiten, Transport, Verlegen von
Entw�sserungsrohren

50

Normale T�tigkeiten, z. B.:
Montage von Fertigteilen, einfache Bewehrungsarbeiten, Scha-
lungsarbeiten, Stahlbeton- und Maurerarbeiten, Installationsar-
beiten, Arbeiten im Tunnel

100

Feine T�tigkeiten, z. B.:
Anspruchsvolle Montagen, Oberfl�chenbearbeitung, Verbin-
dung von Tragwerkselementen

200
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Anhang 1

Beleuchtungsanforderungen f�r Arbeitsr�ume, Arbeitspl�tze und
T�tigkeiten

(Die im Anhang angegebenen Werte sind Beleuchtungsst�rken auf der Be-
zugsfl�che der Sehaufgabe, die horizontal, vertikal oder geneigt sein kann.
Auf die Regelungen des Punktes 5.2. Abs. 1 f�r bestehende Beleuchtungsein-
richtungen wird verwiesen.)

Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

1 Verkehrswege

1.1 Verkehrsfl�chen und Flure
ohne Fahrzeugverkehr

50 40 In Hotels ist
w�hrend der
Nacht ein
geringeres
Niveau nach
einer Ge-
f�hrdungs-
beurteilung
zul�ssig.

1.1a Verkehrsfl�chen und Flure
ohne Fahrzeugverkehr im
Bereich von Abs�tzen und
Stufen

100 40

1.2 Verkehrsfl�chen und Flure
mit Fahrzeugverkehr

150 40

1.3 Treppen, Fahrtreppen,
Fahrsteige, Aufz�ge

100 40

1.4 Laderampen, Ladebereiche 150 40

1.5 Begehbare Unterflurtunnel,
Zwischenb�den und f�r
Wartungszwecke, z. B. Ste-
tigf�rderer, Wartungsg�nge

50 40
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

1.6 Halleneinfahrten

Tagesbetrieb (�bergangs-
bereich im Geb�ude)

400 40

Nachtbetrieb (�bergangs-
bereich vor dem Geb�ude)

50 40

2 Lager

2.1 Versand- und Verpak-
kungsbereiche

300 60

2.2 Lagerr�ume f�r gleicharti-
ges oder großteiliges Lager-
gut

50 60

2.3 Lagerr�ume mit Suchauf-
gabe bei nicht gleicharti-
gem Lagergut

100 60

2.4 Lagerr�ume mit Leseaufga-
ben

200 60

3 Allgemeine Bereiche, T�tigkeiten und Aufgaben

3.1 Kantinen, Teek�chen, SB-
Restaurants

200 80

3.2 Pausenr�ume, Warte-
r�ume, Aufenthaltsr�ume

200 80

3.3 R�ume f�r k�rperliche
Ausgleichs�bungen
Sport-, Fitnessr�ume,
Sporthallen)

300 80

3.4 Waschr�ume, B�der, Toilet-
ten, Umkleider�ume

200 80

3.5 Erste Hilfe R�ume 500 90 Ēv $ 175 lx
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

3.6 Haustechnische Anlagen,
Schaltger�ter�ume

200 60

3.7 Steuerwarten, Kontroll-
r�ume, Schaltwarten

500 80 Bei Sehauf-
gaben außer-
halb der
Warte muss
die Beleuch-
tungsst�rke
in der Warte
ggf. anpass-
bar sein.
Ēv $ 175 lx

3.8 Farbpr�fung, Kontrolle 1 000 90

3.9 Laboratorien, Messpl�tze 500 80 Ēv $ 175 lx

3.10 K�chen 500 80

3.11 Eingangshallen 200 80

3.12 Empfangstheke, Schalter,
Portiertheke

300 80

4 B�ros und b�ro�hnliche Arbeitsbereiche

4.1 Ablegen, Kopieren 300 80

4.2 Schreiben, Lesen, Daten-
verarbeitung

500 80 Ēv $ 175 lx

4.3 Technisches Zeichnen
(Handzeichnen)

750 80

4.4 Archive 200 80
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

5 Landwirtschaft

5.1 Beschicken und Bedienen
von F�rdereinrichtungen
und Maschinen

200 80

5.2 Behandlungsst�nde f�r
Tiere

200 80

5.3 Melkst�nde 200 80

6 B�ckereien

6.1 Vorbereitungs- und Back-
r�ume

300 80

6.2 Endbearbeitung, Glasieren,
Dekorieren

500 80

7 Zement-, Beton- und Ziegelindustrie

7.1 Trocknen 50 40

7.2 Materialaufbereitung, Ar-
beiten an �fen und Mi-
schern

200 40

7.3 Allgemeine Maschinenar-
beiten, Grobformen

300 80

8 Keramik, Fliesen, Glas, Glaswaren, Augenoptiker

8.1 Trocknen 50 40

8.2 Materialaufbereitung, all-
gemeine Maschinenarbei-
ten

300 80

8.3 Emaillieren, Walzen, Pres-
sen, Formen einfacher
Teile, Glasieren, Glasblasen

300 80
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

8.4 Schleifen, Gravieren, Polie-
ren von Glas, Formen klei-
ner Teile, Herstellung von
Glasinstrumenten

750 80

8.5 Feine Arbeiten, z. B. Schlei-
fen von Verzierungen (De-
korationsschleifen), Hand-
malerei

1 000 90

8.6 Augenoptikerwerkstatt-
platz

1 500 90

9 Chemische Industrie, Kunststoff- und Gummiindustrie

9.1 Verfahrenstechnische An-
lagen mit Fernbedienung

50 40

9.2 Verfahrenstechnische An-
lagen mit gelegentlichen
manuellen Eingriffen

150 40

9.3 Arbeitspl�tze in verfah-
renstechnischen Anlagen

300 80

9.4 Arzneimittelherstellung 500 80

9.5 Reifenproduktion 500 80

9.6 Zuschneiden, Nachbearbei-
ten, Kontrollarbeiten

750 80

10 Elektro-Industrie

10.1 Kabel- und Drahtherstel-
lung

300 80

10.2 Impr�gnieren von Spulen,
Galvanisieren

300 80
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

10.3 Montagearbeiten, Wickeln

– grobe, z. B. große Trans-
formatoren

300 80

– mittelfeine, z. B. Schalt-
tafeln

500 80

– feine, z. B. Telefone 750 80

– sehr feine, z. B. Mess-
instrumente

1 000 80

10.4 Elektronikwerkst�tten, Pr�-
fen, Justieren

1 500 80

11 Nahrungs- und Genussmittelindustrie

11.1 Arbeitspl�tze und -zonen
in
– Brauereien, auf Malzb�-

den,
– zumWaschen, zum Ab-

f�llen in F�ssern, zur
Reinigung, zum Sieben,
zum Sch�len,

– zum Kochen in Konser-
ven- und Schokoladen-
fabriken,

– Arbeitspl�tze und -zo-
nen in Zuckerfabriken,

– zum Trocknen und Fer-
mentieren von Rohta-
bak, G�rkeller

200 80

11.2 Schneiden, Sortieren; Wa-
schen; Mahlen, Mischen
und Abpacken von Pro-
dukten

300 80

2100 Beleuchtung

ASR A3.4

20



Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

11.3 Arbeitspl�tze und kritische
Zonen in Schlachth�fen,
Metzgereien, Molkereien,
M�hlen,

500 80

11.4 Herstellung von Feinkost-
Nahrungsmitteln, Herstel-
lung von Zigarren und Zi-
garetten

500 80

11.5 Kontrolle von Gl�sern und
Flaschen, Produktkontrolle,
Garnieren, Sortieren, Deko-
rieren

500 80

12 Friseure/Coiffeure

12.1 Haarpflege 500 90 Ēv $ 175 lx

13 Schmuck- und Uhrenherstellung

13.1 Bearbeitung von Edelstei-
nen

1 500 90

13.2 Herstellung von Schmuck-
waren

1 000 90

13.3 Uhrenmacherei (Handar-
beit)

1 500 80

13.4 Uhrenherstellung (automa-
tisch)

500 80

14 W�schereien und chemische Reinigung

14.1 Wareneingang, Auszeich-
nen und Sortieren, Wa-
schen und chemische Rei-
nigung, B�geln und Pres-
sen

300 80

14.2 Kontrolle und Ausbessern 750 80
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

15 Leder und Lederwaren

15.1 Arbeiten an Bottichen, F�s-
sern, Gruben

200 40

15.2 Schaben, Spalten, Schleifen,
Walken der H�ute

300 80

15.3 Sattlerarbeiten, Schuhher-
stellung: Steppen, N�hen,
Polieren, Pressen, Zu-
schneiden, Stanzen, Leder-
f�rben (maschinell)

500 80

15.4 Sortieren 500 90

15.5 Qualit�tskontrolle 1 000 80

15.6 Schuhmacherei (Handar-
beit), Handschuhherstel-
lung

500 80

16 Metallbe- und -verarbeitung, Gießereien und Metallguss

16.1 Sandaufbereitung, Guss-
putzerei, Gieß- und
Schmelzhallen, Ausleerstel-
len, Maschinenformerei

200 60 300 lx beim
Gussputzen
kleiner oder
filigraner
Teile

16.2 Hand- und Kernformerei,
Druckgießerei

300 60

16.3 Modellbau 500 80

16.4 Freiformschmieden 200 60

16.5 Gesenkschmieden 200 60

16.6 Schweißen 300 60
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

16.7 Grobe und mittlere Maschi-
nenarbeiten: Toleranzen
$ 0,1 mm

300 60

16.8 Feine Maschinenarbeiten,
Schleifen: Toleranzen
, 0,1 mm

500 60

16.9 Anreißen, Kontrolle 750 60

16.10 Draht- und Rohrzieherei,
Kaltverformung

300 60

16.11 Verarbeitung von schweren
Blechen: Dicke $ 5 mm

200 60

16.12 Verarbeitung von leichten
Blechen: Dicke , 5 mm

300 60

16.13 Herstellung von Werkzeu-
gen und Schneidwaren

750 60

16.14 Montagearbeiten:

– grobe 200 80

– mittelfeine 300 80

– feine 500 80

– sehr feine 750 80

16.15 Galvanisieren 300 80

16.16 Oberfl�chenbearbeitung
und Lackierung

750 80

16.17 Werkzeug-, Lehren- und
Vorrichtungsbau, Pr�zisi-
ons- und Mikromechanik

1 000 80
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

16.18 Kfz-Werkst�tten und Kfz-
Pr�fstellen

300 80

17 Papier und Papierwaren

17.1 Arbeiten an Holl�ndern,
Kollerg�ngen, Holzschlei-
ferei

200 80

17.2 Papierherstellung und -ver-
arbeitung, Papier- und
Wellpappemaschinen, Kar-
tonagenfabrikation

300 80

17.3 Allgemeine Buchbinderar-
beiten, z. B. Falten, Sortie-
ren, Leimen, Schneiden,
Pr�gen, N�hen

500 80

18 Kraftwerke

18.1 Kraftstoff-Versorgungsan-
lagen

50 40

18.2 Kesselh�user 100 40

18.3 Maschinenhallen 200 80

18.4 Nebenr�ume, z. B. Pum-
penr�ume, Kondensator-
r�ume usw.; Schaltanlagen
(in Geb�uden)

200 60

18.5 Außen-Schaltanlagen 20 40
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

19 Druckereien

19.1 Zuschneiden, Vergolden,
Pr�gen, �tzen von Kli-
schees, Arbeiten an Steinen
und Platten, Druckmaschi-
nen, Matrizenherstellung

500 80

19.2 Papiersortierung und
Handdruck

500 80

19.3 Typensatz, Retusche, Litho-
graphie

1 000 80

19.4 Farbkontrolle bei Mehrfar-
bendruck

1 500 90

19.5 Stahl- und Kupferstich 2 000 80

20 Walz-, H�tten- und Stahlwerke

20.1 Produktionsanlagen ohne
manuelle Eingriffe

50 40

20.2 Produktionsanlagen mit
manuellen Eingriffen

200 40

20.3 Haspel, Scheren-/Trenn-
strecken der Walzstraße

300 40

21 Textilherstellung und -verarbeitung

21.1 Arbeitspl�tze und -zonen an
B�dern, Ballen aufbrechen

200 60

21.2 Krempeln, Waschen, B�-
geln, Arbeiten am Reiß-
wolf, Strecken, K�mmen,
Schlichten, Kartenschlagen,
Vorspinnen, Jute- und
Hanfspinnen

300 80
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

21.3 N�hen, Feinstricken, Ma-
schenaufnehmen

750 80

21.4 Entwerfen, Musterzeichnen 750 90

21.5 Trocknungsraum 100 60

21.6 Automatisches Stoffdru-
cken, Hutherstellung, Zu-
richten, F�rben Spinnen,
Zwirnen, Spulen, Winden
Zetteln, Weben, Flechten,
Stricken

500 80

21.7 Noppen, Ketteln, Putzen 1 000 80

21.8 Kunststopfen 1 500 90

22 Automobilbau

22.1 Karosseriebau und Mon-
tage

500 80

22.2 Lackieren, Spritzkabinen,
Schleifkabinen

750 80

22.3 Lackieren: Ausbessern,
Inspektion

1 000 90

22.4 Polsterei 1 000 80

22.5 Endkontrolle, Oberfl�chen-
kontrolle

1 000 80

23 Holzbe- und -verarbeitung

23.1 Automatische Bearbeitung,
z. B. Trocknung, Schicht-
holzherstellung

50 40

23.2 D�mpfgruben 100 40
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

23.3 S�gegatter 200 60

23.4 Arbeiten an der Hobel-
bank, Leimen, Zusammen-
bau

300 80

23.5 Schleifen, Lackieren, Tisch-
lerei

750 80

23.6 Arbeiten an Holzbearbei-
tungsmaschinen, z. B.
Drechseln, Kehlen, Abrich-
ten, Fugen, Schneiden, S�-
gen, Fr�sen, Hobeln

500 80

23.7 Auswahl von Furnierh�l-
zern, Holzeinlegearbeiten

750 90

23.8 Qualit�tskontrolle 1 000 90

24 Verkaufsr�ume

24.1 Verkaufsbereich 300 80

24.2 Kassenbereich, Packtisch 500 80

25 Messen und Ausstellungshallen

25.1 Allgemeinbeleuchtung 300 80
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

26 B�chereien, Bibliotheken

26.1 B�cherregale 200* 80 *Vertikale
Beleuch-
tungsst�rke

26.2 Lesebereiche 500 80

27 Ausbildungsst�tten, Kinderg�rten, Vorschulen

27.1 Spielzimmer, Krippen-
r�ume, Bastelr�ume
(Handarbeitsr�ume)

300 80 Eine steuer-
bare Be-
leuchtung
wird emp-
fohlen (z. B.
dimmbar).
Ēv $ 100 lx

27.2 Unterrichtsr�ume

– in Grund- und weiter-
f�hrenden Schulen

300 80 Ēv $ 100 lx

27.3 H�rs�le 500 80

27.4 Wandtafel, Demonstrations-
tisch

500* 80 *Vertikal

27.5 Computer�bungsr�ume,
Sprachlabore, Musik-
�bungsr�ume

300 80

27.6 Fachunterrichtsr�ume:
naturwissenschaftlicher
und technischer Unterricht,
Werken und textiles Gestal-
ten, Lehrwerkst�tten,
Handarbeitsr�ume, Zei-
chens�le

500 80 Ēv $ 175 lx
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

28 Gesundheitseinrichtungen

28.1 Flure: w�hrend des Tages 200 80

Zur Durch-
f�hrung der
medizini-
schen Be-
handlung
k�nnen h�-
here Werte
erforderlich
sein.

28.2 Flure: w�hrend der Nacht 50 80

28.3 Allgemeinbeleuchtung
ohne regelm�ßigen Aufent-
halt von Besch�ftigten

200 80

28.4 Nachtbeleuchtung, �ber-
sichtsbeleuchtung in nicht
regelm�ßig begangenen Be-
reichen

5 80

28.5 risikoarme medizinische
oder pflegerische T�tigkei-
ten ohne Kontakt zu K�r-
perfl�ssigkeiten, K�rper-
ausscheidungen oder kon-
taminierten Gegenst�nden

300 90

28.6 Arbeitsbereiche f�r medizi-
nische oder pflegerische
T�tigkeiten mit erh�htem
Gef�hrdungspotential
durch Umgang mit
– K�rperfl�ssigkeiten,

K�rperausscheidungen
oder kontaminierten
Gegenst�nden oder

– mit spitzen, scharfen,
sich bewegenden oder
heißen Instrumenten

500 90
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

28.7 Teilfl�che f�r medizinische
oder pflegerische T�tigkei-
ten mit erh�htem Gef�hr-
dungspotential durch Um-
gang
– mit K�rperfl�ssigkeiten,

K�rperausscheidungen
oder kontaminierten
Gegenst�nden oder

– mit spitzen, scharfen,
sich bewegenden oder
heißen Instrumenten

1 000 90

28.8 �berwachung von Patien-
ten in der Nacht

50 90

28.9 Bildgebende Diagnostik
mit Bildverst�rkern und
Fernsehsystemen

50 80

28.10 Medizinische B�der 300 80

28.11 Massage und Strahlenthe-
rapie

300 80

28.12 Instrumentenaufbereitung 500 80

28.13 Laboratorien f�r den Ge-
sundheitsdienst

500 90

28.14 Dienstzimmer 500 80
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Anhang 2

Beleuchtungsanforderungen f�r Arbeitsbereiche, Arbeitspl�tze und
T�tigkeiten im Freien

(Die im Anhang angegebenen Werte sind Beleuchtungsst�rken auf der Be-
zugsfl�che der Sehaufgabe, die horizontal, vertikal oder geneigt sein kann.
Auf die Regelungen des Punktes 6.1 Abs. 1 f�r bestehende Beleuchtungsein-
richtungen wird verwiesen)

Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

1 Verkehrswege

1.1 Toranlagen 50 25

1.2 Fußwege 5 25

1.3 Werkstraßen mit Be- und
Entladezone oder mit star-
kem Querverkehr und mit
Geschwindigkeitsbegren-
zung max. 30 km/h

10 25

1.4 Werkstraßen mit Be- und
Entladezone oder mit star-
kem Querverkehr und mit
Geschwindigkeitsbegren-
zung max. 50 km/h

20 25

2 Parkpl�tze

2.1 Betriebliche Parkpl�tze 10 25

3 H�fen

3.1 Kaianlagen, Kaikante 5 25

3.2 Verladen von Massengut
(Sch�ttgut, Fl�ssigkeit)

10 25

3.3 Lager f�r Massengut 10 25
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

3.4 Verladen von St�ckgut 20 25

3.5 Lager f�r St�ckgut 20 25

3.6 Container-Umschlagfl�-
chen, Stellfl�chen und Ver-
kehrszonen

20 25

3.7 Be- und Entladen von Con-
tainern

100 25

3.8 Anlegestellen f�r Perso-
nenverkehr

30 25

3.9 Anlegestellen f�r gemisch-
ten Verkehr

50 25

3.10 Docks 50 60

4 Umschlagfl�chen, Verladestellen, Lagerfl�chen

4.1 Lagerfl�chen Massengut 10 25

4.2 Umschlagfl�chen, Verlade-
stellen

30 25

4.3 Lagerfl�chen St�ckgut 30 25

5 Gleisanlagen, Bahnbereiche

5.1 T�tigkeiten im Gleisbe-
reich, Rangieren, Verkehrs-
wege in Bahnanlagen bei
Eisenbahnen

10 25

5.2 Gleisbauarbeiten 50 25

5.3 Bahn�berwege 20 25

5.4 Laderampen 150 40

5.5 Umschlagbereiche 30 25
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

6 Chemische Großanlagen

6.1 Einfache Arbeiten, Bet�ti-
gung von Ventilen, Moto-
ren, Brennern

20 25

6.2 Be- und Entladebereiche 50 60

7 Kraftwerke

7.1 Verkehrszone Herk�mmli-
che Kraftwerke

10 60

7.2 Verkehrszone Kernkraft-
werke

20 60

7.3 Schaltanlagen 20 25

8 Tagebau

8.1 Orientierungsbeleuchtung 3 60

8.2 Zusatzbeleuchtung im Ar-
beitsbereich

20 60

9 Kl�ranlagen

9.1 Wege 5 25

9.2 Gebrauch von Werkzeu-
gen, Bedienung handge-
steuerter Ventile, In- und
Außerbetriebsetzen von
Motoren, mechanische
Wasseraufbereitungsanla-
gen, z. B. Rechen

50 20
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Arbeitsr�ume, Arbeits-
pl�tze, T�tigkeiten

Mindest-
wert der
Beleuch-

tungsst�rke
lx

Mindest-
wert der

Farbwieder-
gabe

Index Ra

Bemerkun-
gen

9.3 Chemische Wasseraufberei-
tungsanlagen, Undichtig-
keitspr�fungen, allgemeine
Wartungsarbeiten, Instru-
mentenablesung

100 40

9.4 Reparaturarbeiten an Mo-
toren und elektrischen Ein-
richtungen

200 60

10 Tankstellen

10.1 Tankstellen 100 60

11 Flugh�fen

11.1 Vorfeld allgemein 20 25

11.2 Umschlagsbereiche im Vor-
feld

30 25

Ausgew�hlte Literaturhinweise:

– BGI 856 Beleuchtung im B�ro; Hilfen f�r die Planung von Beleuchtungsan-
lagen von R�umen mit Bildschirm- und B�roarbeitspl�tzen, M�rz 2005

– BGI 7007 Tageslicht am Arbeitsplatz – leistungsf�rdernd und gesund, Fe-
bruar 2009

2100 Beleuchtung

ASR A3.4

34


